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LEITFADEN FÜR UMWELT-
GUTACHTER BEI DER ÜBERPRÜFUNG VON
KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN
(KMU), INSBESONDERE VON KLEIN- UND
KLEINSTUNTERNEHMEN

1. EINLEITUNG

| Es ist bekannt, daß KMU Schwierigkeiten haben, Management-

systeme wie ISO 9001, ISO 14001 und EMAS anzuwenden. Die

Anwendung dieser Systeme im Hinblick auf eine Zertifizierung

wird als zu bürokratisch und zeitaufwendig angesehen. Das Pro-

blem liegt nicht in dem Verständnis der Anforderungen der Mana-

gementsysteme, sondern in der Kapazität, die für ihre Einrichtung

und Unterhaltung notwendigen personellen und finanziellen

Ressourcen bereitzustellen. Besondere Schwierigkeiten bereitet es,

dass das Vertrauen in kontrollierte Dokumentation traditionell als

einziges Mittel gilt, um nachzuweisen, dass das Management-

system gemäß den in den Normen und Regelungen festgelegten

Anforderungen angewendet wird. Die Unterhaltung und Kontrolle

dieser Systeme erfordert viel Zeit und steht oft im Gegensatz zu der

Arbeitsweise in Kleinbetrieben.

| Kleinunternehmen sind gekennzeichnet durch ihre kurzen und

informellen Kommunikationswege, durch ein multifunktionelles

Arbeitsteam, durch eine Ausbildung am Arbeitsplatz und durch ihre

Fähigkeit, sich Veränderungen schnell anzupassen. Die Aufgabe

des Umweltgutachters besteht darin, die Stärken und Schwächen

dieser Unternehmen zu erkennen und die Begutachtung durchzu-

führen, ohne kleinen Unternehmen zusätzliche Lasten aufzubür-

den. Dieser Leitfaden ist auf kleine Unternehmen zugeschnitten;

in einigen Fällen ist er nur auf Kleinstunternehmen anwendbar.

Der Gutachter sollte aufgrund seiner Erfahrung beurteilen, inwie-

weit die Ressourcen der zu begutachtenden Organisation es zulas-

sen, diesen Leitfaden auf die Organisation anzuwenden.

2. DOKUMENTATION

| Die Dokumentation eines Managementsystems soll dafür sorgen,

dass eine Organisation in der Lage ist, ihre Aktivitäten im Einklang

mit ihren Zielen durchzuführen. Deshalb können schriftliche Ver-

fahren genutzt werden, um sicherzustellen, dass jede Maßnahme

unabhängig vom Ausführenden auf gleiche Weise durchgeführt

wird. Die Dokumentation dient auch dem Nachweis, dass Aktionen

und Verfahren richtig durchgeführt werden; so können etwa Über-

wachungsdaten die Einhaltung gesetzlicher Auflagen belegen.

| Bei der Überprüfung von KMU sollten die Umweltgutachter fol-

gendes im Auge behalten:

• NICHT ALLE VERFAHREN MÜSSEN DOKUMENTIERT SEIN. 

In kleinen Unternehmen kommen oft mündliche Verfahren und

Ausbildung am Arbeitsplatz zur Anwendung. Der Umweltgutachter

muss dann Belege dafür finden, dass das Verfahren funktioniert.

Beispiel: An einem Standort wird der Abfall sortiert.
Es müssen dann Belege dafür gefunden werden, dass 

� der Ausführende versteht, was er tut, und

� das Sortieren des Abfalls in der Praxis funktioniert.

�
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• DIE VERFAHREN SOLLTEN VERHÄLTNISMÄSSIG SEIN. 

Die Größe und die Komplexität des Betriebs, die Art der damit ver-

bundenen Umweltauswirkungen sowie die Kompetenz des Ausfüh-

renden sollten bei der Entscheidung über die Angemessenheit des

Verfahrens berücksichtigt werden. Einfache Diagramme, Piktogram-

me, Notizen und Tabellen können am sinnvollsten sein.

3. FÜHRUNG DER UNTERLAGEN

| Die Führung der Unterlagen soll sicherstellen, dass die entspre-

chenden Unterlagen im Besitz der Personen sind, die sie brauchen.

Bei der einfachsten Form ist lediglich eine Liste der Unterlagen

sowie der Personen notwendig, die diese Unterlagen brauchen. Eine

Kontrolle des Funktionieren des Systems kann einfach durch die

Prüfung erfolgen, ob jeder über die benötigten Unterlagen verfügt.

Beispiel

Mitarbeiter

Mitarbeiter 1

Mitarbeiter 2

Mitarbeiter 3

Mitarbeiter 4

Mitarbeiter 5

Einkauf

Rev. 1

�

Bericht

Rev. 2

�

Sammlung 
von Daten

Rev. 1

�

Überwachung
der Emissionen

Rev. 2

�

Organisation 
von Reisen

Rev. 3

�

�

Um zu überprüfen, ob das Verfahren funktioniert, muss der Umwelt-

gutachter etwa nachsehen, ob der Mitarbeiter 3 die Revision 1 des

Verfahrens für die Sammlung von Daten besaß und gebrauchte.

4. BEWEISE

| Ein Umweltgutachter sollte stets nach Nachweisen suchen, dass

das System funktioniert, nicht nach viel Papier, da es in kleinen

Unternehmen meist einfacher ist, die Wirksamkeit der Verfahren

anhand der Ergebnisse zu überprüfen.

Verfahren

�
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5. BERICHTE

| Die EMAS-Bedingung, eine Umwelterklärung zu veröffentlichen,

sollte nicht so verstanden werden, dass ein Hochglanz-Bericht zu

erstellen und zu drucken wäre. Diese Anforderung soll nur dafür

sorgen, dass alle interessierten Kreise über die Umweltleistung des

Unternehmens informiert werden. Bei Kleinunternehmen sind die

Zielgruppen meist in der nächsten Umgebung des Standorts ange-

siedelt. Ein Unternehmen könnte dann z. B. fotokopierte Informa-

tionen liefern. EMAS sollte nicht als eine zusätzliche Belastung für

Kleinunternehmen verstanden werden.

6. UMWELTBETRIEBSPRÜFUNG 
UND ÜBERPRÜFUNG

| In den meisten Kleinunternehmen lässt sich innerhalb des Unter-

nehmens jemand finden, der unabhängig genug ist, um die

Umweltbetriebsprüfung durchzuführen. Jedoch gilt dies nicht

zwangsläufig fürKleinstunternehmen. Um zu vermeiden, dass ein

externes Unternehmen mit der Umweltbetriebsprüfung beauftragt

werden muss, könnte der Umweltgutachter folgende Alternativen

akzeptieren:

• Betriebsprüfung durch lokale Handwerkskammern, KMU-Orga-

nisationen oder andere gleichartige Organisationen;

• Partnerschaften zwischen zwei oder mehr Kleinstunternehmen

an einem Ort, um Ressourcen und Fachkenntnisse bei der

Durchführung einer Betriebsprüfung gemeinsam zu nutzen;

• Kombination der Betriebsprüfung und der Überprüfung durch

die Leitung, um Zeit und Ressourcen zu sparen.

– KONTROLLE DER TEMPERATUR

Ein Umweltgutachter braucht nicht notwendig schriftliche Verfahren zu überprüfen, um zu sehen, ob die Tempera-

tur wirksam kontrolliert wurde, wenn die Unterlagen vollständig sind und zeigen, dass die Temperatur innerhalb

bestimmter Grenzen lag. Der Umweltgutachter muss sich vergewissern, dass der verantwortliche Angestellte seine

Aufgabe versteht. Wenn die Unterlagen zeigen, dass die Überwachungsanforderungen nicht eingehalten wurden, soll-

te das Unternehmen wirksame Korrekturmaßnahmen nachweisen können.

– WIEDERVERWERTUNG

Ein Unternehmen, das die getrennte Sammlung von Papier behauptet, muss nachweisen können, dass die passenden

Einrichtungen vorhanden sind (Mülleimer für Papier usw.) und dass die Angestellten über deren korrekten Gebrauch

informiert sind. Die tatsächliche ausschließliche Verwendung von Umweltschutzpapier könnte durch die Etikettie-

rung auf dem verwendeten Papier nachgewiesen werden.
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